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 Veröffentlicht am 11.07.1972

Norm

ABGB §1152 B

LAG §30

Mantelvertrag für Forstarbeiter in der Privatwirtschaft §20 Z2

oö LAO §30

Rechtssatz

Bei der Ermittlung des "Verdienstes eines Dienstnehmers der gleichen Lohnkategorie" im Sinne des § 20 Z 2, zweiter

Halbsatz, des Mantelvertrages für Forstarbeiter in der Privatwirtschaft muß davon ausgegangen werden, daß der

Dienstnehmer der gleichen Lohnkategorie während des ganzen Jahres beschäftigt war; das gilt auch dann, wenn in

dem betre>enden Betrieb die Dienstnehmer "der gleichen Lohnkategorie" während eines Teiles des Jahres - nämlich

während der arbeitsschwachen Jahreszeit - dort nicht beschäftigt waren.
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Schlagworte

SW: Arbeitnehmer
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